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Bundesärztekammer will Präimplantationsdiagnostik legitimieren 

Mit dem Entwurf einer Richtlinie hat sich am 24. Februar die Bundesärztekammer in Deutschland für die umstrittene Fortpflanzungstechnik der Präimplantationsdiagnostik (PGD) zu wort gemeldet.

Irreführend wird dabei schon in der Einleitung die ethische Problematik dieses Verfahrens darin gesehen, »dass nach einer künstlichen Befruchtung zur Herbeiführung einer Schwangerschaft der in-vitro gezeugte Embryo im Falle eines Nachweises einer schweren genetischen Schädigung unter Umständen nicht in die Gebärmuttern transferiert wird«. In Wirklichkeit ist es selbstverständlich gerade der Sinn dieses Verfahrens, durch die gezielte Auswahl gesunder und die ebenso gezielte Verwerfung der übrigen, risikobehafteten Embryonen Risiko-Paaren zu einem gesunden Kind zu verhelfen.

Obwohl die PGD damit konstitutiv einen selektiven Charakter hat, hindert das die Kammer nicht an der Behauptung, ihr Entwurf begründe «eine deutliche absage an jede Art von eugenischer Selektion«. Ein Höhepunkt in Sachen ethischer Güterabwägung gelingt den Experten mit dem Hinweis, dass die Präimplantationsdiagnostik »im Einzelfall die spätere Pränataldiagnostik ersetzen und damit zu einer Konfliktreduzierung beitragen (kann), weil sie Entscheidungen über einen eventuellen Abbruch einer fortgeschrittenen Schwangerschaft vermeidet.«

Im Kern besteht der Vorstoß der Ärztekammer darin, das gesellschaftlich für unabwendbar und ethisch für vertretbar gehaltene Vordringen der Präimplantationsdiagnostik durch eine strenge Indikation zu kanalisieren.

Die Verantwortlichen haben damit eine Chance vertan, die noch in Resten vorhandene Autorität der Ärzteschaft in der Bevölkerung für ein klares Votum gegen die Degradierung von Embryonen zum Experimentiermaterial – und sei es für noch so hehre Zwecke – zu nutzen.

Mit Spannung ist abzuwarten, ob und wie lange noch sich die Ärzteschaft in Deutschland von diesem Gremium vertreten fühlen wird. Der Entwurf ist im Internet unter www.bundesaerztekammer.de einsehbar.
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